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V

Vorwort

Immobilien als Kapitalanlage erfreuen sich neben anderen Anlage-
formen (zB Aktien) zunehmender Beliebtheit. Auch Privatpersonen 
profitieren von diesem Boom: Bestandsobjekte werden erworben 
und durch bauliche Maßnahmen wirtschaftlich entwickelt, um sie 
anschließend als Renditeobjekte zu behalten oder – ggf. nach Ablauf 
einer steuerlich motivierten Haltefrist – zu veräußern. Geht der Im-
mobilienerwerb Hand in Hand mit Baumaßnahmen (zB Anbauten, 
Umbauten, Sanierungen, Modernisierungen), drängen sich zwangs-
läufig baurechtliche Themen auf. Schon die Frage, ob eine Baugeneh-
migung erforderlich ist, muss baurechtlich beantwortet werden; bei 
jedem Bauvertrag und seiner Abwicklung wird Baurecht angewen-jedem Bauvertrag und seiner Abwicklung wird Baurecht angewen-jedem Bauvertrag und seiner Abwicklung wird Baurecht angewen-
det. Oft hängt der wirtschaftliche Erfolg eines Vorhabens davon ab, det. Oft hängt der wirtschaftliche Erfolg eines Vorhabens davon ab, det. Oft hängt der wirtschaftliche Erfolg eines Vorhabens davon ab, det. Oft hängt der wirtschaftliche Erfolg eines Vorhabens davon ab, 
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Baugenehmigung erteilt und das (Um-) Bauvorhaben rechtzeitig und Baugenehmigung erteilt und das (Um-) Bauvorhaben rechtzeitig und Baugenehmigung erteilt und das (Um-) Bauvorhaben rechtzeitig und Baugenehmigung erteilt und das (Um-) Bauvorhaben rechtzeitig und Baugenehmigung erteilt und das (Um-) Bauvorhaben rechtzeitig und Baugenehmigung erteilt und das (Um-) Bauvorhaben rechtzeitig und Baugenehmigung erteilt und das (Um-) Bauvorhaben rechtzeitig und Baugenehmigung erteilt und das (Um-) Bauvorhaben rechtzeitig und Baugenehmigung erteilt und das (Um-) Bauvorhaben rechtzeitig und Baugenehmigung erteilt und das (Um-) Bauvorhaben rechtzeitig und Baugenehmigung erteilt und das (Um-) Bauvorhaben rechtzeitig und Baugenehmigung erteilt und das (Um-) Bauvorhaben rechtzeitig und 
mängelfrei erstellt werden. Kenntnisse darüber, wie diese Vorgänge mängelfrei erstellt werden. Kenntnisse darüber, wie diese Vorgänge mängelfrei erstellt werden. Kenntnisse darüber, wie diese Vorgänge mängelfrei erstellt werden. Kenntnisse darüber, wie diese Vorgänge mängelfrei erstellt werden. Kenntnisse darüber, wie diese Vorgänge mängelfrei erstellt werden. Kenntnisse darüber, wie diese Vorgänge mängelfrei erstellt werden. Kenntnisse darüber, wie diese Vorgänge mängelfrei erstellt werden. Kenntnisse darüber, wie diese Vorgänge mängelfrei erstellt werden. Kenntnisse darüber, wie diese Vorgänge mängelfrei erstellt werden. Kenntnisse darüber, wie diese Vorgänge mängelfrei erstellt werden. Kenntnisse darüber, wie diese Vorgänge mängelfrei erstellt werden. Kenntnisse darüber, wie diese Vorgänge 
rechtlich funktionieren, sind bei Renditeobjekten nicht nur hilfreich, rechtlich funktionieren, sind bei Renditeobjekten nicht nur hilfreich, rechtlich funktionieren, sind bei Renditeobjekten nicht nur hilfreich, rechtlich funktionieren, sind bei Renditeobjekten nicht nur hilfreich, rechtlich funktionieren, sind bei Renditeobjekten nicht nur hilfreich, rechtlich funktionieren, sind bei Renditeobjekten nicht nur hilfreich, rechtlich funktionieren, sind bei Renditeobjekten nicht nur hilfreich, rechtlich funktionieren, sind bei Renditeobjekten nicht nur hilfreich, rechtlich funktionieren, sind bei Renditeobjekten nicht nur hilfreich, rechtlich funktionieren, sind bei Renditeobjekten nicht nur hilfreich, rechtlich funktionieren, sind bei Renditeobjekten nicht nur hilfreich, rechtlich funktionieren, sind bei Renditeobjekten nicht nur hilfreich, 
sondern unverzichtbar.

In der Praxisliteratur zu Immobilien gibt es diverse Leitfäden für In der Praxisliteratur zu Immobilien gibt es diverse Leitfäden für In der Praxisliteratur zu Immobilien gibt es diverse Leitfäden für In der Praxisliteratur zu Immobilien gibt es diverse Leitfäden für In der Praxisliteratur zu Immobilien gibt es diverse Leitfäden für In der Praxisliteratur zu Immobilien gibt es diverse Leitfäden für In der Praxisliteratur zu Immobilien gibt es diverse Leitfäden für In der Praxisliteratur zu Immobilien gibt es diverse Leitfäden für In der Praxisliteratur zu Immobilien gibt es diverse Leitfäden für In der Praxisliteratur zu Immobilien gibt es diverse Leitfäden für In der Praxisliteratur zu Immobilien gibt es diverse Leitfäden für In der Praxisliteratur zu Immobilien gibt es diverse Leitfäden für In der Praxisliteratur zu Immobilien gibt es diverse Leitfäden für In der Praxisliteratur zu Immobilien gibt es diverse Leitfäden für In der Praxisliteratur zu Immobilien gibt es diverse Leitfäden für In der Praxisliteratur zu Immobilien gibt es diverse Leitfäden für In der Praxisliteratur zu Immobilien gibt es diverse Leitfäden für In der Praxisliteratur zu Immobilien gibt es diverse Leitfäden für In der Praxisliteratur zu Immobilien gibt es diverse Leitfäden für In der Praxisliteratur zu Immobilien gibt es diverse Leitfäden für 
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va auf die Gebiete Miete und Steuern. Baurechtliche Zusammenhänge 
werden zwar mitunter f lankiert; es fehlt aber eine auf das Baurecht 
fokussierte Darstellung: Warum ist das Thema Baugenehmigung so 
wichtig? Was verbirgt sich hinter dem Öffentlichen Nachbarrecht? 
Welche verschiedenen Vertragsarten gibt es im Baugeschehen und was 
sind Nachträge? Das vorliegende Buch geht gezielt auf solche praxis-
relevanten Fragestellungen ein und erläutert die baurechtlichen Rah-
menbedingungen für Bauherren und Erwerber von Renditeobjekten. 

Jeder erfolgreichen Investition liegt ein wirtschaftliches Gespür 
zu Grunde, welche Situationen und Entscheidungen zum geplanten 
Ergebnis beitragen oder es gefährden können; oft liegen schlechte Er-
fahrungen aus der Vergangenheit vor, welche das Problembewusstsein 
geschärft haben. Für die baurechtlichen Themen lässt sich vorbeugen, 
indem man sich mit den entsprechenden Grundlagen vertraut macht. 
Der vorliegende Praxisleitfaden bietet für Neueinsteiger, aber auch 
für bereits erfahrene Bauherren und Immobilienerwerber einen Wis-



sensprofit: Es entsteht ein zusammenhängender Überblick, ein evtl. 
bereits vorhandenes Grundwissen kann vertieft und ein systematisches 
Problembewusstsein für unterschiedliche baurechtliche „Stolperstei-
ne“ geschaffen werden.

Die Ausführungen sind aus der Praxis für die Praxis geschrieben. 
Es findet weder eine umfassende Darstellung aller denkbaren The-
men noch eine rechtlich vertiefte Auseinandersetzung mit einzelnen 
Problemen statt. Nicht Detailwissen, sondern die Vermittlung eines 
Grund- und Konzeptwissens steht im Vordergrund, und zwar für 
Bereiche aus dem Baurecht, die für Renditeobjekte typischer Weise 
relevant sind. Zahlreiche Fallbeispiele veranschaulichen die rechtlichen 
Zusammenhänge. 

Das Buch ist in vier Teile gegliedert: Teil A behandelt eine Begriffs-
klärung mit der Abgrenzung des Öffentlichen Baurechts vom privaten 
Baurecht. Um das Öffentliche Baurecht (Baugenehmigung, Bauord-
nungsverfügungen etc) geht es in Teil B, um das private Baurecht 
(Verträge, Mängel, Schadensersatz etc) in Teil C. Weiterführende Lite-(Verträge, Mängel, Schadensersatz etc) in Teil C. Weiterführende Lite-(Verträge, Mängel, Schadensersatz etc) in Teil C. Weiterführende Lite-
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